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A. Krey: Praxis der spätmittelalterlichen Laiengerichtsbarkeit

Die weltliche Laiengerichtsbarkeit im Alten Reich
am Beispiel der OberhÃ¶fe eingehender zu untersu-
chen, erscheint vor dem gegenwÃ¤rtigen Erkenntnisin-
teresse mittelalterlicher und neuzeitlicher rechtshistori-
scher Forschung aus zweierlei GrÃ¼nden lohnenswert zu
sein: Dieses Thema verspricht den starken Fokus auf die
HÃ¶chstgerichtsbarkeit (kÃ¶nigliches Hof- und Kam-
mergericht, Reichskammergericht, Reichshofrat) merk-
lich zu erweitern und endlich einmal die TÃ¤tigkeit nicht
gelehrter, das heiÃt nicht studierter Urteiler zu betrach-
ten. Alexander Krey konzentriert sich in seiner Frank-
furter Dissertation auf das Rhein-Main-Gebiet und die
exemplarisch ausgewÃ¤hlten Gerichtsorte Frankfurt, In-
gelheim, Gelnhausen und das Landgericht Bornheimer
Berg, die allesamt fÃ¼r das 15. Jahrhundert mit sei-
nen Randbereichen anhand der Ã¼berlieferten Gerichts-
bÃ¼cher und Urkunden analysiert werden.

Als methodischen Zugriff stÃ¼tzt sich Krey auf das
vergleichsweise junge Konzept der Rechts- und Gerichts-
landschaften Vgl. grundlegend Anja Amend u. a. (Hrsg.),
Gerichtslandschaft Altes Reich, HÃ¶chste Gerichtsbar-
keit und territoriale Rechtsprechung, KÃ¶ln 2007. , des-

sen PrÃ¤missen, wie den bewussten Verzicht auf das
Postulat der Rechtseinheit oder das Fehlen klar abge-
grenzter Kompetenzbereiche, er auch fÃ¼r das Mit-
telalter als gegeben ansieht und konsequent voraus-
setzt (S.Â 14f., 89). Ziel seiner umfangreichen Studie
sei nun die âRekonstruktion grundsÃ¤tzlicher Funk-
tionsmechanismen spÃ¤tmittelalterlicher Gerichtsland-
schaftenâ (S.Â 19). FÃ¼r die OberhÃ¶fe, die er als
âRechtsbelehrungs- und Rechtsauskunftsstellen zur Un-
terweisung fremder Gerichteâ (S.Â 15) auffasst, wirft
er die nicht sehr Ã¼berraschende Hauptthese auf, dass
diese eine spezifisch spÃ¤tmittelalterliche Modifikation
der Gerichtslandschaft unter Herausbildung neuer Ver-
schrÃ¤nkungen der Gerichte darstellen wÃ¼rden (S.Â
30).

Nach einer lÃ¤ngeren EinfÃ¼hrung, welche die
Ãberlieferungssituation ausbreitet und zu den Quellen-
bestÃ¤nden Stellung nimmt, gliedert Krey seinen Text in
zwei unterschiedlich lange Abschnitte: Der erste behan-
delt dieWechselwirkungen verbundener OberhÃ¶fe (S.Â
89-503), der zweite die gemeinsamen Rechts- und Ver-
fahrensgrundsÃ¤tze an den Gerichten des Rhein-Main-
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Gebietes (S.Â 505-597). Mit diesem Aufbau trÃ¤gt er der
sachlichen Trennung in Gerichts- und Rechtslandschaf-
ten Rechnung, die sich inhaltlich nicht ganz durchhal-
ten lÃ¤sst. Besonders im letzten Teil wird â in dem Be-
mÃ¼hen um einen prÃ¤ziseren Vergleich der Gerichte â
vieles bereits Gesagte von Neuem referiert. Darin spie-
gelt sich eine Grenze des Konzeptes von Gerichts- und
Rechtslandschaften wider: Denn diese nicht der Zeit ent-
nommenen Ordnungsbegriffe lassen sich tatsÃ¤chlich
nur schwer voneinander abgrenzen und wollen beide
auf ein Ã¤hnliches PhÃ¤nomen, eine offenere, voraus-
setzungslosere Vorstellung von Raum und Gericht bzw.
Recht, hinaus.

Die Gerichte, die Krey dem Leser vorstellt, sind ge-
schickt ausgewÃ¤hlt, vermÃ¶gen sie doch unterschied-
liche Grade erfolgreicher OberhoftÃ¤tigkeit zu illustrie-
ren. Insbesondere fÃ¼r Frankfurt wird der Einfluss des
Rates auf die Etablierung des Oberhofzuges herausge-
arbeitet und in einen stÃ¤dtischen Territorialisierungs-
prozess im 14. und 15. Jahrhundert eingebettet (S.Â 221,
230, 253, 301, 496). Das ist auch aus historischer Sicht
eine bemerkenswerte Erkenntnis, welche das vornehm-
lich auf die Landesherrschaften bezogene Konstrukt der
Territorialisierung im Lichte stÃ¤dtischer Politik nach-
weist. Gelnhausen erreichte dagegen diese ProsperitÃ¤t
fÃ¼r ihr Oberhofverfahren nicht. Etwas zu kurz kom-
men dabei allgemeinere Gedanken zum politischen Ver-
hÃ¤ltnis der wetterauischen ReichsstÃ¤dte, welche die
Vorrangstellung Frankfurts bekrÃ¤ftigen wÃ¼rden. So
nahm die Stadt Ã¤hnlich wie NÃ¼rnberg in Franken
einen GroÃteil der Reichspolitik der umliegenden, als
Satelliten erscheinenden StÃ¤dte wahr. Als Gegenbild
zu Frankfurt stellt sich dann Ingelheim dar, fÃ¼r das
in sechzigjÃ¤hriger Ãberlieferung Rechtsfragen von 70
verschiedenen Gerichten belegt seien (S.Â 299). Verhin-
dern lieÃ sich der Niedergang der OberhoftÃ¤tigkeit dort
durch die Inkorporation in die pfÃ¤lzische Landesherr-
schaft jedoch nicht (S.Â 301f.).

En passant schÃ¤rft Krey immer wieder den Ober-
hofbegriff, indem er die Argumentation Ã¤lterer Stu-
dien analysiert, die Quellen abermals vornimmt und
in ihrer Beurteilung korrigiert. Endlich aufgerÃ¤umt
wird auch mit irrigen Vorstellungen von Oberhoffami-
lien und Oberhofbezirken, die es nicht gegeben habe
(S.Â 294). Es wird deutlich, dass der Terminus Oberhof
erst viel spÃ¤ter in den Textzeugen auftaucht, wohin-
gegen die Forschung den Ursprung des Oberhofverfah-
rens fÃ¤lschlicherweise im Hochmittelalter gesucht hat.
Vgl. z. B. Gunter Gudian, Der Oberhof Ingelheim, in:
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fÃ¼r Rechtsgeschichte,

Germanistische Abteilung 81 (1964), S.Â 267-297. Gene-
rell bedient sich Krey festgefÃ¼gten, wenig hinterfrag-
ten juristischen Kategorien und trennt z. B. Appellation,
Urteilsschelte und OberhoftÃ¤tigkeit strikt. Dass letzt-
endlich doch alle diese Interaktionsformen (zusammen-
genommen) RÃ¼ckschlÃ¼sse auf die zum Gegenstand
der Dissertation erhobenen VerschrÃ¤nkungen der Ge-
richte zulassen, wird nicht expliziert, sondern ist aller-
hÃ¶chstens zwischen den Zeilen zu lesen. Die nichtge-
lehrte Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter wird von
Krey betont mit der “Einstufigkeit” ihrer Verfahren im
Sinne Weitzels Vgl. aus seinen zahlreichen Arbeiten die
Dissertation JÃ¼rgen Weitzel, Der Kampf um die Ap-
pellation ans Reichskammergericht. Zur politischen Ge-
schichte der Rechtsmittel in Deutschland, KÃ¶ln 1976;
zuletzt Ã¤hnlich Bernhard Diestelkamp, Vom einstufigen
Gericht zur obersten Rechtsmittelinstanz. Die deutsche
KÃ¶nigsgerichtsbarkeit und die Verdichtung der Reichs-
verfassung im SpÃ¤tmittelalter, KÃ¶ln 2014. charakteri-
siert (S.Â 97). Dabei verstellt gerade diese Perspektive die
Tatsache, dass die Oberhofverfahren Ã¼brigens genauso
wie die Schelte mindestens zwei Gerichtsbarkeiten mit-
einander in Beziehung treten lieÃen.

Die Sicht auf die OberhÃ¶fe ist in der Arbeit von
einem institutionellen Bild geprÃ¤gt, obwohl die Ober-
hoffunktion nur einen Bruchteil der TÃ¤tigkeit der un-
tersuchtenGerichte ausmachte. Doch handelte es sich bei
der Rechtsauskunft eigentlich um eine soziale Praxis. Das
klingt auch dann durch, wenn Krey vom âOberhofver-
fahrenâ (S.Â 151) spricht oder einrÃ¤umt, dass es keine
Oberhof-, sondern nur Gerichtsprotokolle gegeben habe
(S.Â 487). Der basale Befund, die OberhoftÃ¤tigkeit habe
eine funktionierende SchÃ¶ffengerichtsbarkeit voraus-
gesetzt (S.Â 175, 496, 599), die schon seit der Mitte des
13. Jahrhunderts entstanden ist, kÃ¶nnte dem Leser bes-
ser vermittelt werden. In Sonderheit wird die hierzu von
Krey aufgeworfene Frage nach demMoment der Existenz
von OberhÃ¶fen (S.Â 155) der KomplexitÃ¤t der zweige-
teilten historischen Entwicklung von Gericht und Ober-
hofverfahren nicht gerecht.

AugenfÃ¤llig wird dies vor allem im vierten Un-
terkapitel zur professionalisierten Binnenstruktur der
SchÃ¶ffengerichte (S.Â 303-495). Der bisherige Er-
zÃ¤hlstrang bricht deutlich, weil Krey die organisatori-
sche Struktur der Gerichte vÃ¶llig abseits von seinen
voranstehenden Ãberlegungen zum Oberhof erklÃ¤rt.
Vereinzelte Resultate, dass beispielsweise der Gerichts-
schreiber als Teil der ânotwenigen ’professionellen’ Or-
ganisation des als Oberhof tÃ¤tigen SchÃ¶ffengerichtesâ
zu verstehen sei (S.Â 377), wirken schwach und kon-
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struiert. Als Exkurs liest sich gleichsam die aufwÃ¤ndig
vorgefÃ¼hrte Zusammensetzung des GelnhÃ¤user Ra-
tes im spÃ¤ten 15. Jahrhundert (S.Â 320-329). Zwar wird
hier wichtige und beeindruckende Grundlagenarbeit ge-
leistet, zu den Funktionsmechanismen der Gerichtsland-
schaft und den VerschrÃ¤nkungen der Gerichte wird
kaum etwas beigetragen. Dies beweist schlieÃlich die
dem ersten Teil nachgestellte Zusammenfassung (S.Â
495-503), in der das Unterkapitel kaum eine Rolle spielt.

Im darauffolgenden zweiten Teil zu den Rechtsland-
schaften geht Krey vornehmlich der Frage zur rechtsver-
einheitlichenden Wirkung der OberhÃ¶fe nach. Er dif-
ferenziert, dass es einerseits FÃ¤lle gegeben habe, in de-
nen ein Oberhof in der Sache mehrfach eine unterschied-
liche Auskunft erteilte (S.Â 564-566), wÃ¤hrend ande-
rerseits die Einhaltung der dreifachen Ladung und Ge-
richtsfristen in den erteilten AuskÃ¼nften explizit ein-
gefordert worden sei (S.Â 555-564 bzw. 567f.). Inwie-
weit sich also der rechtsvereinheitlichende Effekt vor-
derst fÃ¼r den Verfahrensgang und nicht so sehr fÃ¼r
den Rechtsgegenstand konstatierten lÃ¤sst, wird noch an
weiteren Beispielen zu erhÃ¤rten sein; die gebotenen Er-
kenntnisse sind aber ohne Frage bedeutungsvoll. Dassel-
be gilt fÃ¼r die richtige Feststellung, dass Konkretheit
und Abstraktheit in den Rechtsquellen des Mittelalters
nicht trennscharf seien (S.Â 508-511). Vgl. dazu fÃ¼r die
WeistÃ¼mer bereits Bernhard Diestelkamp, Reichsweis-
tÃ¼mer als normative Quellen, in: Peter Classen (Hrsg.),
Recht und Schrift im Mittelalter, Sigmaringen 1977, S.Â
281-310.

In ihrer Gesamtheit liefert die Monographie von Krey
zahllose grÃ¼ndlich recherchierte und engagiert beleg-
te Informationen zur OberhoftÃ¤tigkeit der Gerichte des
Rhein-Main-Gebietes, so besonders zur Bedeutung der

Freiwilligkeit im Oberhofverfahren, das keine fixen Zu-
stÃ¤ndigkeiten und bindenden RechtsauskÃ¼nfte ge-
kannt habe (S.Â 299 bzw. 545). Die ohnehin langen Ap-
parate werden bisweilen dadurch Ã¼berstrapaziert, dass
zur verwendeten archivalischen Ãberlieferung akribisch
noch sÃ¤mtliche Drucke und Regesten geboten werden.
Wer die Studie, einschlieÃlich ihrer umfangreichen, lei-
der nicht konsequent nach gedruckten Quellen und Dar-
stellungen getrennten Bibliographie durchsieht, wird sie
als ein reichhaltiges Kompendium verwenden kÃ¶nnen.
Dabei hilft das kombinierte, jedoch nicht auf die An-
merkungen bezogene Namens-, Orts- und Sachregister,
dessen Handhabbarkeit deshalb verliert, weil Krey zahl-
reiche Begriffe einzig unter den in der Arbeit allge-
genwÃ¤rtigen Orten, fÃ¼r Frankfurt allein Ã¼ber 210
Schlagworte, subsummiert hat.

In welchemVerhÃ¤ltnis die Laiengerichtsbarkeit und
die TÃ¤tigkeit der OberhÃ¶fe, die erstaunlicherweise im
Titel nicht genannt sind, stehen, wird an vielen Beispie-
len anschaulich vor Augen gefÃ¼hrt, es muss aber vom
Leser Ã¼berwiegend selbst abstrahiert werden. Dass
die Praxis der Oberhofverfahren schlussendlich doch ei-
ne âVerschrÃ¤nkung zwischen den Gerichtenâ belegen
wÃ¼rde (S.Â 600), wie Krey in seiner Zusammenfassung
schreibt, scheint von Anfang an plausibel â eine steiler
formulierte These wÃ¤re dem Durchgang durch die Ma-
terie daher zutrÃ¤glich gewesen. Das Buch ergÃ¤nzt je-
denfalls den 2008 fÃ¼r das frÃ¼hneuzeitliche Frankfurt
erschienenen Sammelband Vgl. Anja Amend u. a. (Hrsg.),
Die Reichsstadt Frankfurt als Rechts- und Gerichtsland-
schaft im rÃ¶misch-deutschen Reich, MÃ¼nchen 2008.
um eine mediÃ¤vistische und fÃ¼r das Rhein-Main-
Gebiet weiter gefasste, profunde Detailstudie zu den
Oberhofverfahren.
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